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Technische Kommission ZGtv, Ressort Geräteturnen
1. Zielsetzung
-
Jedes Mitglied fördert das ihr zustehende Ressort in den Vereinen und Riegen des ZGtv. Sie setzt sich für die sorgfältige Aus- und Weiterbildung der Leiterinnen und Leiter, sowie der interessierten Turnerinnen und Turner ein.

2. Zusammensetzung
-
Jedes einzelne Ressort setzt sich je nach Bedarf aus einer/m Verantwortlichen (Ressortchef, RC) und freien MitarbeiterInnen zusammen. Der RC wird auf Vorschlag vom TK vom Vorstand ZGtv ernannt und an der DV ZGtv bestätigt. Die Ressortmitglieder können bei Bedarf (Kursen/Anlässen) auch in anderen Ressorts eingesetzt werden.

3. Verantwortlichkeiten
-
Teilnahme an den Sitzungen der technischen Kommission (TK ZGtv)

-
Teilnahme an der Delegiertenversammlung und den Konferenzen des ZGtv

-
Teilnahme an den Konferenzen und Zentralkursen seines Ressorts des STV

-
Einberufung und Leitung von Ressortsitzungen (nach Bedarf) 

-
Erstellen eines Jahresprogrammes und Kursbudgets
Termin: 15. Oktober

-
Erstellen eines Jahresberichtes
Termin: 15. September

-
Meldung von Kursen und Wettkämpfen an STV (nach Bedarf)

· Förderung des Vereins- und Einzelgeräteturnens in den Vereinen des ZGtv 

-
Organisation von Leiterkursen und Turnkursen

-
Ausschreibungen im Verbandsblatt (Kurse, Anlässe, Berichte)

· Betreuung und Unterstützung der Leiterinnen und Leiter in den Vereinen (nach Möglichkeit und Bedarf)

· Dem Ressort entsprechende Mitarbeit bei Anlässen des ZGtv

· Mitarbeiterwerbung und Nachfolge sichern

· Das Ressort nach aussen vertreten

· Die Ressortmitglieder zur Erledigung der anfallenden Arbeiten einsetzen

4. Allgemeines
Wertungsrichter

· Der RC ist verpflichtet für sein Ressort die nötigen Wertungsrichter zu sorgen und diese beim STV entsprechend auszubilden. 

· Führen einer aktuellen Adressliste der Wertungsrichter.

Turnfeste

· An Turnfesten und Wettkämpfen des ZGtv sind die RC zur Mitarbeit in den entsprechenden Ressorts verpflichtet. 

· Ranglisten archivieren.

Kurswesen

· Erstellen der Kursausschreibung und Versand an die Vereine (via Verbandsheft oder direkt)

· Kursabrechnung via Verbandskassier (Kursprogramm, Leiter, Teilnehmer)
· Kursauswertung führen und archivieren (Statistik)

Konferenzen und Zentralkurse

-
Kann aus dringenden Gründen der RC die STV-Konferenzen/Zentralkurse nicht besuchen, hat er ein Ressortmitglied zu delegieren und dies dem TK-Präsident und dem STV zu melden. 

Spesen

· Die Ressortmitglieder werden gemäss Spesenreglement entschädigt.

· Abrechnung jeweils sofort oder spätestens bis 15. September

Nachfolge

· Der RC ist verpflichtet die Unterlagen seinem Nachfolger zu übergeben und eine geeignete Einarbeitung zu veranlassen.

·  Alte Unterlagen werden fürs Archiv bereinigt (Ranglisten, Anlässe, Kurse).

· Falls keine direkte Nachfolge vorhanden ist, werden die Unterlagen dem TK-Präsidenten zur Aufbewahrung und Weiterleitung übergeben.

Stand: 11.03.2010, Herbert Keiser

